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AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
IV Invalidenversicherung
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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Nationalrat überwies ein Postulat Meier-Schatz (cvp, SG), welches einen Bericht
über die Folgen einer Einführung der Individualbesteuerung verlangt. Diskussionslos
abgelehnt wurde ein Postulat derselben Parlamentarierin (Po. 06.3311) für ein
koordiniertes Vorgehen bei der Modellwahl in der Steuergesetzgebung (Splitting oder
Individualbesteuerung) und der AHV-Revision. Gemäss Bundesrat sei das geltende AHV-
Rentensystem grundsätzlich nicht von einem Systemwechsel in der Besteuerung
betroffen. 1

POSTULAT
DATUM: 06.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Der Nationalrat überwies diskussionslos ein Postulat Comby (fdp, VS), welches den
Bundesrat ersucht, zwei konkrete Massnahmen im Kampf gegen die neue Armut zu
prüfen. Einerseits sollen die Bundesbeiträge zur Finanzierung und Verbilligung der
Krankenkassenprämien für Menschen, die in Armut leben, substantiell erhöht werden,
anderseits sollen den Kantonen, die zugunsten von Personen und Familien in äusserst
schwierigen Verhältnissen Zuschüsse zu den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
gewähren, Subventionen ausgerichtet werden. 2

POSTULAT
DATUM: 27.05.1992
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Der Gedanke einer substantiellen Aufstockung der AHV-Renten mit dem Ziel, diese
existenzsichernd auszugestalten, scheint sich auch in bürgerlichen Kreisen einen Weg
zu bahnen. Mit einem überwiesenen Postulat des Tessiner Freisinnigen Cavadini lud der
Nationalrat den Bundesrat ein, den finanziellen Mehraufwand zu ermitteln, den die
Anhebung des Mindestbetrages der AHV-Renten auf das Niveau des Höchstbetrages
mit sich brächte, und im Rahmen der 11. AHV-Revision die Einführung einer
Einheitsrente zu prüfen, die den Existenzbedarf aller AHV-Bezügerinnen und -bezüger
deckt. Dies würde, führte Cavadini aus, zu einer Verringerung der Ergänzungsleistungen
führen, welche nur noch an Einzelpersonen oder Ehepaare ohne ausreichende
berufliche Vorsorge als Unterstützungsbeiträge an die Wohnungskosten und die
Krankenkassenprämien auszurichten wären. 3

POSTULAT
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an die Beratungen wurde ein Postulat einer Kommissionsminderheit
Haller (sp, BE), welches die Prüfung der Angleichung des Rentenalters auf die 11. AHV-
Revision verschieben wollte, konsequenterweise abgelehnt, ein weiteres Postulat einer
Kommissionsminderheit Spoerry (fdp, ZH), das den Bundesrat einlädt, verschiedene
Punkte des Splittings zuhanden der Verhandlungen des Ständerates genauer zu
überprüfen, hingegen überwiesen (Po. 93.3034). 4

POSTULAT
DATUM: 11.03.1993
MARIANNE BENTELI

Seit Jahren werden die Entscheide des Bundesrates und des bürgerlich dominierten
Parlaments zur AHV damit begründet, dass dieses zentrale Sozialwerk wegen der
ungünstigen demografischen Entwicklung unweigerlich in eine finanzielle Schieflage
schlittern werde, ein Umstand, der vom links-grünen Lager mit Hinweis auf die
Konjunkturabhängigkeit der 1. Säule immer wieder bestritten wird. Mit einem
überwiesenen Postulat verlangte Schelbert (gp, LU) deshalb vom Bundesrat aktualisierte
Zusatzberichte, welche die geänderten objektiven Bedingungen der AHV-Finanzierung
berücksichtigen und plausiblere Prognosen machen als im Rahmen der 11. AHV-
Revision. 5

POSTULAT
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI
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Eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters nach unten und oben ohne negative
Auswirkungen auf das finanzielle Gesamtgleichgewicht zwischen AHV, Pensionskasse
und Gesundheitskosten sowie auf die Leistungen an die Versicherten hatte das Postulat
Béglé (cvp, VD) zum Ziel. Ab dem 58. Altersjahr soll eine 80-prozentige Anstellung zu 80
Prozent des Lohnes mit 100-prozentiger Rentenleistung ermöglicht werden. Zudem
sollen die Arbeitnehmenden bis zu ihrem 70. Altersjahr ihren Arbeitsrhythmus selbst
wählen und dadurch ihre Altersrente aufbessern können. Ein solches System würde es
Seniorinnen und Senioren erlauben, „ihr berufliches Engagement am Ende ihrer
Karriere” selbst festzulegen, was ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit verbessern und
allgemein die Krankheitskosten senken würde. Die Wirtschaft könnte durch einen
flüssigeren Wissenstransfer zusätzlich von der Erfahrung der älteren Mitarbeitenden
profitieren, während das finanzielle Gleichgewicht der Altersvorsorge dank der
verlängerten Beitragszeit stabil bliebe. 
Der Bundesrat teilte die Meinung des Postulanten, wonach sowohl die
Arbeitnehmenden als auch die Unternehmen von einer freiwillig möglichen
Verlängerung der Arbeitszeit älterer Personen profitieren würden. Da jedoch das
tatsächliche Rücktrittsalter gemäss wissenschaftlicher Studien deutlich unter dem
Rentenalter liegt, möchte der Bundesrat vor allem Anreize zur Weiterführung der
Erwerbstätigkeit schaffen. Eine weitere Senkung des Mindestalters für den
Rentenvorbezug auf 58 Jahre – der Bundesrat hatte im Rahmen der Altersvorsorge
2020 ein Mindestalter von 62 Jahren vorgeschlagen – würde diesem Anliegen
zuwiderlaufen. Insgesamt erfülle das vom Bundesrat vorgeschlagene
Flexibilisierungsmodell die Forderungen des Postulats jedoch mehrheitlich, zudem
würde ein neuer Bericht kaum zu neuen Erkenntnissen führen. Folglich empfahl der
Bundesrat das Anliegen zur Ablehnung. Der Nationalrat folgte dem Antrag und lehnte
das Postulat mit 59 zu 120 Stimmen (1 Enthaltung) ab. 6

POSTULAT
DATUM: 11.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Ergänzungsleistungen (EL)

Nach ihrem deutlichen Scheitern in der vorberatenden Kommission wurde die
parlamentarische Initiative Spielmann (pda, GE), welche für 1989 die Ausrichtung einer
13. AHV/IV-Rente gefordert hatte, ebenfalls im Plenum abgelehnt. Hingegen überwies
der Rat ein Postulat der Kommission, mit welchem der Bundesrat aufgefordert wurde,
zu prüfen, ob ab 1991 den EL-Bezügern jährlich zusätzlich eine 13. Ergänzungsleistung
ausgerichtet werden könnte.
Die Ausrichtung einer 13. AHV/IVRente verlangte auch eine Petition aus dem Tessin,
welche mit 25'000 Unterschriften an den Bundesrat eingereicht wurde. 7

POSTULAT
DATUM: 26.09.1990
MARIANNE BENTELI

1989 hatte der Bundesrat mit Erfolg die Abschwächung einer Motion Gadient (svp, GR)
(Mo. 89.606), welche eine automatische Ausrichtung der EL an die
Anspruchsberechtigten verlangt hatte, in ein Postulat beantragt. Sein Haupteinwand
war damals, dies würde zu einer unverhältnismässigen Belastung der Verwaltung führen.
Dieses Argument fällt nach Meinung des Nationalrates mit der Steuerharmonisierung
weg, weshalb er ein Postulat Zölch (svp, BE) überwies, welches die Regierung
auffordert, die Möglichkeiten zu untersuchen, die es erlauben würden, die
Berechtigung zum Bezug von EL anhand der Steuererklärung durch die
Steuerbeamten zu prüfen. 8

POSTULAT
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI

Nationalrat Theubet (cvp, JU) machte in einem überwiesenen Postulat die Anregung,
bei Personen, die von Familienangehörigen betreut werden und sowohl EL wie
Hilflosenentschädigung beziehen, die Hälfte der Entschädigung pauschal an die
pflegenden Familienmitglieder auszurichten, selbst wenn die Voraussetzung einer
Erwerbseinbusse aufgrund der Betreuung nicht erfüllt ist. 9

POSTULAT
DATUM: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an dieses Geschäft verabschiedete der Nationalrat zwei Postulate seiner
vorberatenden Kommission. Das eine ersuchte den Bundesrat, eine definitive
verfassungsrechtliche Grundlage für die EL zu schaffen und gleichzeitig die
Ausdehnung auf neue Risiko- bzw. Armutsgruppen zu prüfen. Das andere (Po. 97.3015)
regte an, die Auswirkungen der erhöhten Vermögensfreigrenzen für Eigentümer
selbstbewohnter Liegenschaften zu untersuchen und allenfalls eine
Rückerstattungspflicht für Erben vorzusehen. 10

POSTULAT
DATUM: 20.03.1997
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat überwies ein Postulat seiner Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit, welches den Bundesrat bittet zu prüfen, inwiefern die für die Ausrichtung
von Leistungen zuständigen Organe überhöhte Mietzinse von Bezügerinnen und
Bezügern von EL anfechten können. 11

POSTULAT
DATUM: 19.03.1999
MARIANNE BENTELI

Die grosse Kammer überwies diskussionslos ein Postulat Humbel (cvp, AG) zur Reform
der Ergänzungsleistungen zu AHV und IV. Der Bundesrat wird beauftragt, diesen
Bereich zu prüfen und über die Gründe für den Anstieg der Anzahl von EL-Bezügern,
mögliche Massnahmen zur Behebung von Fehlanreizen und die Kostenentwicklung in
diesem Sozialwerk Bericht zu erstatten. 12

POSTULAT
DATUM: 28.09.2012
FLAVIA CARONI

Der Ständerat überwies ein Postulat Kuprecht (svp, SZ), das vom Bundesrat im Rahmen
des nächsten Wirksamkeitsberichtes zum Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen
einen Bericht über die sozial- und finanzpolitische Entwicklung der
Ergänzungsleistungen und deren Perspektiven bis 2020 fordert. In den letzten Jahren
waren die Kosten für die Ergänzungsleistungen massiv angestiegen. Der Bundesrat
kündigte an, diesen Bericht schon früher, nämlich in Beantwortung eines Postulats
Humbel (cvp, AG), vorzulegen. Vom Nationalrat wurde ein in eine sehr ähnliche Richtung
weisendes Postulat der FDP-Liberalen Fraktion überwiesen. 13

POSTULAT
DATUM: 03.12.2012
FLAVIA CARONI

Mittels eines Postulats wollte die SGK-NR im Oktober 2016 die Vorsorgesituation von
Selbständigerwerbenden analysieren lassen. Da für Selbständigerwerbende keine
Versicherungspflicht herrsche, bestünde für sie ein erhöhtes Risiko, aufgrund
ungenügender Vorsorge bereits ab ihrer Pensionierung Ergänzungsleistungen beziehen
zu müssen. Mithilfe dieses Postulats wollte die Kommission nun Klarheit bezüglich des
Ausmasses dieses Problems schaffen, das im Rahmen der EL-Revision zur Sprache
gekommen war. Insbesondere mögliche Vorsorgelücken, Versicherungsmodelle – zum
Beispiel ein BVG-Obligatorium – sowie die Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen
sollten untersucht werden. Der Bundesrat pflichtete der Kommission bei und empfahl
das Postulat zur Annahme. Eine Minderheit Brunner (svp, SG) lehnte den Vorstoss
jedoch ab, weil die Bundesverwaltung – wie in der Budgetdebatte deutlich geworden
sei – sparen müsse und eine solche Abklärung gemäss ihren eigenen Aussagen grossen
Aufwand mit sich bringen würde. Trotz dieses Einwandes nahm der Nationalrat das
Postulat mit 102 zu 72 Stimmen an. 14

POSTULAT
DATUM: 08.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Im April 2017 wollte die SGK-SR den Bundesrat beauftragen, einen Einbezug der
Krankenkassenprämien in die EL-Berechnungen zu prüfen, wobei die Folgen für die
Lastenverteilung zwischen Bund und Kantonen sowie mögliche Ausgleichsmassnahmen
berücksichtigt werden sollten. Im Rahmen der Debatte über eine Höchstgrenze der
übernommenen Krankenkassenprämie in der EL-Reform hatte die SGK-SR ursprünglich
vorgeschlagen, dass die EL in Zukunft nur noch die Prämien des drittgünstigsten
Krankenversicherers im Kanton übernehmen sollten. Dagegen hatte sich eine
Minderheit der Kommission gewehrt, worauf man einstimmig beschloss, mittels des
Kommissionspostulats zu prüfen, ob in Zukunft nicht die realen Krankenkassenprämien
vergütet werden sollen. Schliesslich, so die Begründung der Kommission, gehörten sie
wie die übrigen durch die EL vergüteten Beträge ebenfalls zu den Zwangsabgaben.
Stillschweigend überwies der Ständerat das Postulat. 15

POSTULAT
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Berufliche Vorsorge

In der Herbstsession 2014 befasste sich der Nationalrat mit einem Postulat Grossen
(glp, BE) mit dem Titel „Pensionskassengeld verschwenden und dann
Ergänzungsleistungen beziehen?". Der Vorstoss beauftragt den Bundesrat, zu prüfen,
wie ein Fehlanreiz im Bereich der beruflichen Vorsorge behoben werden kann: Manche
Versicherte beziehen anstelle einer Rente ihr gesamtes Pensionskassenkapital beim
Zeitpunkt ihrer Pensionierung, verbrauchen dieses rasch und sind in der Folge auf
Ergänzungsleistungen zu ihrer AHV-Rente angewiesen. In der Begründung gab der
Postulant an, manche Versicherte würden ihre Guthaben regelrecht verprassen. Auch
sei nicht nachvollziehbar, weshalb der Staat den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern bis zu deren Pensionierung das Sparen vorschreibe, da sie sich sonst
ungenügend auf das Alter vorbereiten würden, sie bei der Pensionierung mit der
Ausbezahlung des Kapitals anstelle einer Rente aber aus dieser Pflicht entlasse. Der
Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. Dem folgte der Nationalrat
diskussionslos. 16

POSTULAT
DATUM: 26.09.2014
FLAVIA CARONI

In seiner Botschaft zur EL-Revision empfahl der Bundesrat die Abschreibung des
Postulats Grossen (glp, BE) «Pensionskassengeld verschwenden und dann
Ergänzungsleistungen beziehen?». Der Bundesrat hatte diesbezüglich in der EL-
Revision vorgeschlagen, die Möglichkeit zum (Teil-)Bezug des Pensionskassengeldes zu
streichen, was beim Ständerat, nicht aber beim Nationalrat auf Zustimmung stiess. Der
Nationalrat wollte stattdessen den Kapitalbezug weiterhin erlauben, aber die EL bei
teilweisem oder vollständigem Kapitalbezug um 10 Prozent kürzen. Am Schluss einigten
sich die beiden Räte jedoch darauf, sowohl bei den Bezugsmöglichkeiten als auch bei
den EL nach Kapitalbezug auf eine Verschärfung zu verzichten. Zum Zeitpunkt dieser
Einigung im März 2019 hatten Stände- und Nationalrat das Postulat Grossen jedoch
bereits abgeschrieben. 17

POSTULAT
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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